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Jetzt kostenfreien* 
Webseiten-Check 

sichern!
*(Im Wert von 500 Euro)

Begrenzt auf 5 Anfragen!

Sichern Sie sich als DSTV-BW-Mitglied 
exklusiv einen kostenfreien Check 
Ihrer Webseite durch unsere Experten 
und profitieren Sie gleich mehrfach 
von den gewonnen Erkenntnissen! 

• Gewissheit, wie Ihre Webseite auf 
potenzielle Bewerber wirkt

• Konkrete Optimierungs-Tipps aus 
unserem Erfahrungsschatz

• und dadurch wieder regelmäßig        
Initiativ-Bewerbungen erhalten

So geht´s: 
1. QR-Code mit Handykamera scannen
2. Passenden Rückruf-Termin wählen
3. Kostenfreien Webseiten-Check erhalten

www.pg-digital.de/analyse

IMMOBILIEN IM STEUERRECHT
Aufteilung eines Gesamtkaufpreises

Von DSTV-BW Referent Dr. Kai Scharff

1. GRUNDSÄTZE ZUR AUFTEILUNG EINES GESAMT-
KAUFPREISES 

Sofern Erwerber für ein bebautes Grundstück einen 
Gesamtkaufpreis gezahlt haben, ohne dass die Vertrags-
parteien eine Aufteilung des Gesamtkaufpreises im nota-
riellen Kaufvertrag vorgenommen haben, ist der Gesamt-
kaufpreis zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für 
die Absetzung für Abnutzung (AfA) im Schätzungswege 
aufzuteilen. 

In einem ersten Schritt sind insoweit zunächst die jeweili-
gen Verkehrswerte für „Grund und Boden“ einerseits und 
das „Gebäude“ andererseits gesondert zu ermitteln. 

In einem zweiten Schritt sind anschließend die Gesamt-
anschaffungskosten nach dem Verhältnis der beiden 
Wertanteile aufzuteilen in die Anschaffungskosten für den 
„Grund- und Bodenanteil“ einerseits und den „Gebäude-
anteil“ andererseits.¹ 

Für die Schätzung des Werts des „Grund- und Boden-
anteils“ sowie des „Gebäudeanteils“ kann die Immobilien-
wertermittlungsverordnung herangezogen werden. 

Hinweis:
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs darf ein 
Gesamtkaufpreis für ein bebautes Grundstück nicht nach 
der Rechtswertmethode aufgeteilt werden. Vielmehr ist 
das Verhältnis der Verkehrswerte oder das Verhältnis der 
Teilwerte auf den „Grund und Boden“ einerseits sowie auf 
das „Gebäude“ andererseits aufzuteilen.² 
 
Das Bundesfinanzministerium hat zur vereinfachten Kauf-
preisaufteilung auf seiner Internetseite³ eine, im August 
2022 an die Vorgaben der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung ausgerichtete, überarbeitete Arbeitshilfe als Excel-
Datei zur Verfügung gestellt, die es ermöglicht, in einem 
typisierten Verfahren entweder eine Kaufpreisaufteilung 
selbst vorzunehmen oder die Plausibilität einer vorliegen-
den Kaufpreisaufteilung zu prüfen. 

Zusätzlich steht eine Anleitung für die Berechnung zur 
Aufteilung eines Grundstückskaufpreises zur Verfügung. 

Im Juni 2023 hat das Bundesfinanzministerium eine noch-
mals angepasste Version der Excel-Arbeitshilfe zur Kauf-
preisaufteilung veröffentlicht.⁴ 

Hiermit soll eine (vereinfachte) Aufteilungsschätzung „vom 
Schreibtisch aus“⁵ erfolgen; eine Widerlegung – beispiels-
weise durch ein Gutachten eines öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen – ist zulässig. 

a) �Aufteilung eines Gesamtkaufpreises durch die 
Vertragsparteien

Eine seitens der Vertragsparteien vorgenommene Auf-
teilung des Kaufpreises auf einzelne Wirtschaftsgüter ist 
der Besteuerung – nach der ständigen Rechtsprechung 
des BFH – grundsätzlich zugrunde zu legen.⁶ Gleichwohl 
hat der BFH in ständiger Rechtsprechung⁷ auch entschie-
den, dass bei der Zahlung eines Gesamtkaufpreises für 
mehrere Wirtschaftsgüter der vertraglich vereinbarten 
Kaufpreisaufteilung auf die Einzelwirtschaftsgüter nicht zu 
folgen und eine Zuordnung nach dem Verhältnis der Werte 
geboten ist, wenn Bedenken gegen die wirtschaftliche 
Richtigkeit der im (Kauf-)Vertrag vorgesehenen Aufteilung 
bestehen. 

Eine den wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht entspre-
chende Aufteilung ist dann grundsätzlich in Betracht zu 
ziehen, wenn die Aufteilung nicht von den gegensätzlichen 
Interessen der Vertragspartner getragen wird und in erster 
Linie Gründe der Steuerersparnis für die Vertragspartner 
maßgebend waren und zumindest eine beteiligte Ver-
tragspartei ein besonderes Interesse an einer bestimmten 
Aufteilung hat.⁸ 

Vor diesem Hintergrund geht die Rechtsprechung des BFH 
von einer Bindung an eine vertragliche Kaufpreisaufteilung 
von „Grund und Boden“ auf der einen Seite und „Gebäude“ 
auf der anderen Seite aus, sofern die Kaufpreisaufteilung 
zum einen nicht nur zum Schein getroffen wurde sowie kei-
nen Gestaltungsmissbrauch im Sinne des § 42 AO darstellt 
und zum anderen keine Anhaltspunkte vorliegen, dass die 
vertragliche Kaufpreisaufteilung die realen Wertverhält-
nisse in grundsätzlicher Weise verfehlt und wirtschaftlich 
nicht haltbar erscheint.⁹ 

Die Finanzverwaltung geht grundsätzlich von einer steuer-
lich unbeachtlichen Scheinvereinbarung – im Sinne von 
§ 42 AO – aus, wenn die vertragliche Kaufpreisaufteilung 
nicht ungefähr der BMF-Kaufpreisaufteilung entspricht.

Allerdings kann diese Vorgehensweise der Finanzverwal-
tung – wie so häufig – nicht zum Erfolg führen, da sie nicht 
der Beurteilung der Umstände des Einzelfalls entspricht. 
Bedarfsweise empfiehlt es sich, den Mandanten auf die 
Möglichkeit der Einholung eines Gutachtens eines entspre-
chend qualifizierten Sachverständigen hinzuweisen. 
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b) �Aufteilung eines Gesamtkaufpreises im Wege der 
Schätzung 

Für die Schätzung des „Grund- und Bodenanteils“ einer-
seits und des „Gebäudeanteils“ andererseits kann nach der 
Rechtsprechung des BFH die Immobilienwertermittlungs-
verordnung (ImmoWertV) vom 19.05.2010 in der geän-
derten Fassung vom 14.07.2021¹⁰ herangezogen werden, 
da diese anerkannte Grundsätze für die Schätzung von 
Verkehrswerten von Grundstücken enthält. In der Praxis 
gelten diese Bewertungsvorschriften auch für Bausach-
verständige, Behörden und Gerichte bei der Ermittlung von 
Verkehrswerten von Grundstücken. 

2. DIE ÜBERARBEITETE ARBEITSHILFE DER FINANZ-
VERWALTUNG 
a) Einordnung 
Sofern der Gesamtkaufpreis geringer (oder im Einzel-
fall höher) ausfällt als die Verkehrswerte von „Grund und 
Boden“ auf der einen Seite und „Gebäude“ auf der anderen 
Seite, muss der Gesamtkaufpreis im Verhältnis der Werte 
aufgeteilt werden. Dazu war in der Vergangenheit immer 
eine aufwendige Berechnung erforderlich. 

Zur Feststellung und Korrektur einer wesentlichen Abwei-
chung von der in einem notariellen Kaufvertrag nieder-
gelegten Kaufpreisaufteilung bietet sich neben einem Gut-
achten durch einen geeigneten Gutachter grundsätzlich 
auch die Arbeitshilfe der Finanzverwaltung als Alternative 
an. Das BMF hat diese Arbeitshilfe – wie oben ausgeführt 
– als Excel-Tabelle auf seiner Internetseite zur Verfügung 
gestellt. Unter Berücksichtigung der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung ermöglicht diese Arbeitshilfe in einem 
typisierten Verfahren, entweder eine Kaufpreisaufteilung 
selbst vorzunehmen oder die Plausibilität einer vorliegen-
den Kaufpreisaufteilung zu prüfen. Es handelt sich um eine 
qualifizierte Schätzung, die sachverständig begründet 
widerlegbar ist. 

Die ältere Version der Arbeitshilfe der Finanzverwaltung 
hat der BFH zu Recht als Schätzungsgrundlage verworfen, 
da diese Arbeitshilfe einen systematischen Fehler enthielt, 
der zu einer tendenziell zu hohen Bewertung des „Grund 
und Boden“ führte.¹¹ Dies veranlasste das BMF zu einer 
Überarbeitung der Arbeitshilfe im Jahr 2022. 

Ob die überarbeitete Version frei von systematischen 
Fehlern ist, wird die künftige Rechtsprechung zeigen. Diese 
Problematik zeigt sich bereits daran, dass die Finanzver-
waltung kurz nach der ersten o. g. Überarbeitung im Jahr 
2022 eine erneute Überarbeitung – im Juni 2023 – veröf-
fentlicht hat. 
Auch vor diesem Hintergrund sind massive Zweifel an der 
systematischen Richtigkeit der Arbeitshilfe der Finanzver-
waltung angebracht. Es wäre nicht das erste Mal, dass die 
Finanzverwaltung versucht, eine Rechtsprechung des BFH 
einseitig zu ihren Gunsten auszulegen. 

b) Verfahren zur Kaufpreisaufteilung 

Die zur Verfügung stehenden Daten werden im Rahmen 
der Arbeitshilfe der Finanzverwaltung in der Reihenfolge

-	 Vergleichswertverfahren,

-	 Ertragswertverfahren,
-	 Sachwertverfahren 

abgefragt. Auf Basis dieser Reihenfolge und der zu Verfü-
gung stehenden Daten wird hierbei typisierend unterstellt, 
dass bei Vorliegen der Verfahrensdaten das entsprechen-
de Verfahren auch im gewöhnlichen Geschäftsverkehr den 
bestehenden Gepflogenheiten entspricht und somit von 
der Abfrage von weiteren Daten und der Durchführung 
anderer Verfahren abgesehen werden kann. 

Da die Anwendung der Arbeitshilfe der Finanzverwaltung 
häufig zu profiskalischen Ergebnissen führt, wird an dieser 
Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet und insoweit auf 
die Arbeitshilfe selbst verwiesen. 

3. MÖGLICHKEIT DES GEGENBEWEISES 

Ist der Steuerpflichtige mit einem Wertansatz des „Grund- 
und Bodenanteils“ einerseits und des „Gebäudeanteils“ 
andererseits nach dem vereinfachten Verfahren nicht 
einverstanden, muss im Regelfall ein Sachverständigen-
gutachten vorgelegt werden. Die Kosten des Sachverstän-
digengutachtens sind vom Steuerpflichtigen zu tragen. 

Die Honorierung richtet sich grundsätzlich nach der Ho-
norarabrechnung für Architekten und Ingenieure¹² und be-
trägt aktuell (2025) ca. 450 € (brutto) pro Gutachten. Vor 
diesem Hintergrund sollten daher im Einzelfall die Kosten 
eines Gutachtens im Vergleich zur angestrebten Steuer-
einsparung betrachtet werden. Differenzierte wertmäßige 
Einlassungen des Steuerpflichtigen werden im Rahmen der 
Amtsermittlungspflicht vom Finanzamt überprüft; mög-
licherweise wird die Kaufpreisaufteilung dann nach dem 
herkömmlichen Verfahren durch die Bewertungsstelle der 
jeweiligen Lagefinanzämter vorgenommen. 

4. ZUSAMMENFASSUNG 

Eine vertragliche Einigung über die Aufteilung eines 
Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück ist 
grundsätzlich der Besteuerung zugrunde zu legen, wenn 
die Voraussetzungen für die Annahme einer Scheinverein-
barung oder eines Gestaltungsmissbrauchs nicht gegeben 
sind und die Einigung von den wechselseitigen Interessen 
der Vertragsparteien getragen ist.¹³ 

Um einer möglichen Diskussion mit dem Finanzamt bereits 
im Vorfeld aus dem Weg zu gehen, hat es sich in der Ver-
gangenheit vielfach als zielführend erwiesen, die Kauf-
preisaufteilung mittels eines Gutachtens – beispielsweise 
im Rahmen einer „Anlage 1“ – dem notariellen Kaufvertrag 
zugrunde zu legen.

Sofern gegen die von den Vertragsparteien vorgenomme-
ne Aufteilung des Gesamtkaufpreises Bedenken bestehen 
oder im notariell beurkundeten Kaufvertrag keine Auftei-
lung vorgenommen worden ist, muss für den „Grund und 
Boden“ einerseits und für das darauf stehende „Gebäude“ 
andererseits jeweils ein Einzelwert nach dem Verhältnis 
der Teilwerte oder der Verkehrswerte ermittelt werden. 

Die Ermittlung der Einzelwerte durch ein vom 

Steuerpflichtigen in Auftrag gegebenes Sachverständigen-
gutachten wird im Regelfall von der Finanzverwaltung an-
erkannt. Ohne Vorlage eines entsprechenden Gutachtens 
erfolgt die Aufteilung eines Gesamtkaufpreises durch die 
Bewertungsstelle des zuständigen Finanzamts. 

Für steuerliche Rückfragen steht der Autor – der auch der 
Referent des entsprechenden Online-Seminars ist – 
jederzeit gern zur Verfügung. 

Aktuell liegt der Referentenentwurf des Bundesministe-
riums für die „Siebte Verordnung zur Änderung steuer-
licher Verordnungen“ in der Fassung vom 05.08.2025 vor. 
Auf Basis dieses Referentenentwurfes sollen u. a. folgende 
Änderungen in der Einkommensteuer-Durchführungsver-
ordnung vorgenommen werden:

-	 Normierung einer rechtssicheren und einheitlichen 
Vorgehensweise bei der Aufteilung eines Gesamtkauf-
preises für ein bebautes Grundstück nach dem Verhältnis 
der Verkehrswerte auf den Grund und Boden sowie das 
Gebäude unter Berücksichtigung der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung und den anerkannten Grundsätzen der 
Verkehrswertermittlung von Grundstücken (§ 9b EStDV); 

-	 Ergänzung der Kriterien für den Nachweis einer kürzeren 
tatsächlichen Nutzungsdauer im Sinne des § 7 Abs. 4 S. 2 
EStG und Vorlage eines für diese Zwecke nach persönlicher 
Vorortbesichtigung erstellten Gutachtens (§ 11c EStDV).

Aus aktueller Sicht ist es denkbar, dass die o. g. Änderun-
gen rückwirkend zum 01.01.2025 einen sog. „Quasi-Geset-
zescharakter“ erlangen könnten. Ob die o. g. Änderungen 
tatsächlich in dieser Form umgesetzt werden, war zum 
Zeitpunkt der Drucklegung nicht klar und bleibt insoweit 
abzuwarten. Im Rahmen des u. g. Online-Seminars wird 
der Autor und Referent über den aktuellen Sachstand be-
richten und entsprechende aktuelle Lösungen aufzeigen. 

Dr. Kai Scharff
Steuerberater 
office@kaischarff.de
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Dr. Kai Scharff ist Steuerberater in Hamburg, Studium der 
Wirtschaftswissenschaften in Hamburg, Mainz und Lüne-
burg, seit 2003 zugelassener Steuerberater und Dozent 
(u. a. für verschiedene Steuerberaterverbände). Seit 2004 
hat Herr Dr. Scharff seine eigene Steuerberatungskanzlei in 
Hamburg. 

Gerne steht Herr Dr. Scharff Ihnen auch für etwaige andere 
Bereiche wie Vertretung vor Finanzgerichten, dem BFH oder 
mit seinem Netzwerk aus Notaren, Rechtsanwälten, Grund-
stücksgutachtern und Fachanwälten für Steuerrecht/Straf-
recht jederzeit zur Verfügung.

 Ihr Kooperationspartner:
	 - �Unterstützung bei Verfahren vor Finanzgerichten  

und BFH
	 - �Begleitung bei Betriebsprüfungen
	 - �(kostenlose) Gutachten „Sanierung von 

Pensionszusagen“
	 - �(kostenlose) Gutachten „Unternehmensbewertung“
	 - �Netzwerk aus Notaren, Gutachtern für Grundstücksbe-

wertungen und für viele weitere Anliegen�
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